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Kapitel 09 140

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

09 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 aus Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 711 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
500,00 — 500,00

-500,00 — -500,00

111 11 711 Prüfungsgebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.

118 119,00 — 118 119,00
— — —

118 119,00 — 118 119,00
Vermerke: an Titel 526 11 73 887,35

119 01 729 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
20 000,00 — 20 000,00

-20 000,00 — -20 000,00

119 11 725 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Bundeszuweisungen finanziert worden sind. . . . . . . . .
Siehe Vermerk bei Titel 883 14.

806 007,97 — 806 007,97
— — —

806 007,97 — 806 007,97
Vermerke: an Titel 883 14 806 007,97

119 12 725 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Landesmitteln finanziert worden sind. . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk bei Titel 883 13.

54 532,48 — 54 532,48
— — —

54 532,48 — 54 532,48

Übrige Einnahmen

261 10 711 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150
Titelgruppe 90.

— — —
— — —

— — —

266 10 711 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150
Titelgruppe 90.

— — —
— — —

— — —

331 10 725 Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre-
form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kom-
munalen Straßenbau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.

— — —
— — —

— — —

331 21 722 Mauteinnahmen für Bundesstraßen in kommunaler Bau-
last nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG).
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 21.

10 510 175,72 — 10 510 175,72
— — —

10 510 175,72 — 10 510 175,72
Vermerke: an Titel 883 21 10 510 175,72

333 10 725 Rückzahlung gewährter Zuweisungen aus Landesmitteln
für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Stra-
ßenbaues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 13.

833 177,75 — 833 177,75
— — —

833 177,75 — 833 177,75

Gesamteinnahmen Kapitel 09 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 322 012,92 — 12 322 012,92
20 500,00 — 20 500,00

12 301 512,92 — 12 301 512,92

Mehreinnahmen 12 301 512,92
Mindereinnahmen —
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A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben
1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 5 - mit

Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 - sind gegenseitig deckungs-
fähig.

3. Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der
Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 526 11 und 526 51 -,
soweit sie nicht abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bei der Titelgruppe
90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind.

511 10 729 Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Ver-
kehrsstärkenkarte des Landes. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
20 000,00 — 20 000,00

-20 000,00 — -20 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 20 000,00

511 11 723 Controllingsystem Landesstraßen der Straßenbauverwal-
tung NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
700 000,00 — 700 000,00

-700 000,00 — -700 000,00
Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10 700 000,00

526 10 711 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen (Drittmittelfinan-
zierung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

526 11 719 Kosten des Ausschusses für die Prüfung von amtlich
anerkannten Sachverständigen und amtlich anerkannten
Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr sowie von Prüfungs-
ingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorga-
nisationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11
geleistet werden.

2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich
nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.

73 887,35 — 73 887,35
— — —

73 887,35 — 73 887,35
Vermerke: aus Titel 111 11 73 887,35

526 12 724 Verkehrszählung an klassifizierten Straßen als Teil der
bundesweiten Straßenverkehrszählung. . . . . . . . . . . .

315 316,47 — 315 316,47
500 000,00 — 500 000,00

-184 683,53 — -184 683,53
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 184 683,53

526 51 729 Marktaufsicht über Bauprodukte. . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 685 12.

— — —
8 000,00 — 8 000,00

-8 000,00 — -8 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 000,00

535 10 729 Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßen-
informationsbank (NWSIB). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 115,20 — 69 115,20
69 500,00 — 69 500,00

-384,80 — -384,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 384,80

536 10 729 Unfallkomissionen in Nordrhein-Westfalen. . . . . . . . . . 1 027,40 — 1 027,40
30 000,00 — 30 000,00

-28 972,60 — -28 972,60
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 28 972,60

536 11 729 Qualifizierungsmaßnahmen für Seminare zur Fahrschul-
überwachung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980,00 — 980,00
3 000,00 — 3 000,00

-2 020,00 — -2 020,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 020,00

537 10 729 Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und
Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhe-
bungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun-
gen unentgeltlich abgegeben werden.

17 334,81 — 17 334,81
225 000,00 — 225 000,00

-207 665,19 — -207 665,19
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 207 665,19
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537 20 729 Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistun-
gen durch die DEGES “Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der
Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.

4 390 828,79 — 4 390 828,79
3 815 000,00 — 3 815 000,00

575 828,79 — 575 828,79
Vermerke: aus Kapitel 09 150 Titel 682 90 575 828,79

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 12 729 Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. . . . . .
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bis zur Höhe

der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden.
2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

32 896,00 — 32 896,00
40 000,00 — 40 000,00

-7 104,00 — -7 104,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 104,00

686 10 729 Projektförderung für Seminare zur Fahrschulüberwa-
chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Ausgaben für Investitionen

883 13 725 Zuweisungen des Landes zur Verbesserung der Straße-
ninfrastruktur der Gemeinden und Kreise. . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
der Titelgruppe 67 im Kapitel 09 110.

2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig
deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
bei Titel 883 16 und Titel 883 18.

3. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieses Titels.
4. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben

herangezogen werden.
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
6. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zur Straßensanierung bis zu

einer Höhe von 2 Mio. Euro gewährt werden.

104 826 668,93 — 104 826 668,93
135 860 500,00 — 135 860 500,00

-31 033 831,07 — -31 033 831,07
Vermerke: an Titel 883 16 3 524 348,98

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 27 509 482,09

-31 033 831,07

883 14 725 Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusre-
form-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßen-
baumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei

der Titelgruppe 66 im Kapitel 09 110.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermin-

dern die Ausgaben.
4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

-5 206 893,91 337 122 044,70 331 915 150,79
— 331 109 142,82 331 109 142,82

-5 206 893,91 6 012 901,88 806 007,97
Vermerke: aus Titel 119 11 806 007,97

Vorjahresrest aus Kap. 09 110 Titel 891 66 28 575 697,84

883 15 725 Zuweisungen an Gemeinden und Kreise im Bereich des
kommunalen Straßenbaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig
deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei
Titel 883 16 und Titel 883 18.

— — —
— — —

— — —

883 16 723 Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahn-
übergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes .

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.

2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 883 13 und Deckungsvermerk
Nr. 1 bei Titel 883 18.

3. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

6 024 348,98 — 6 024 348,98
2 500 000,00 — 2 500 000,00

3 524 348,98 — 3 524 348,98
Vermerke: aus Titel 883 13 3 524 348,98

883 18 724 Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehr-
aufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum-
und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahr-
barkeit durch Schwertransporte. . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig
deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
bei Titel 883 13 und Titel 883 16.

2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11.

— — —
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-1 000 000,00 — -1 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 000 000,00
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883 21 722 Zuweisung an Kommunen als kommunale Baulastträger
einiger Bundesstraßen nach § 11 Bundesfernstraßen-
mautgesetz (BFStrMG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 21

geleistet werden.

10 510 175,72 — 10 510 175,72
— — —

10 510 175,72 — 10 510 175,72
Vermerke: aus Titel 331 21 10 510 175,72

Gesamtausgaben Kapitel 09 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 055 685,74 337 122 044,70 458 177 730,44
144 771 000,00 331 109 142,82 475 880 142,82

-23 715 314,26 6 012 901,88 -17 702 412,38

Mehrausgaben —
Minderausgaben 17 702 412,38
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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